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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dkfm. Dr. Keimel vom 1.3.1993, Zl. 4371/J-NR/1993, 
"Feuchtigkeitsisolierung mehrerer Brücken

bauwerke für die um7ahrung Innsbruck" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

1993 .. 04- 30 

zu q3'+1/J 

"Wer hat die Fest 7 egung des Iso 1 ierungskonzeptes zu verantwor
ten?" 

Das Isolierungskonzept der Innta7brücke entspricht dem Regel
standard für Abdichtungen von Eisenbahnbrücken gemäß Standard-
7eistungsbuch Brückenbau der (jsterreichischen Bundesbahnen. 

Zu Frage 2: 
"Können Sie ausschließen, daß dieses Konzept verantwortlich für 
den Schaden ist und damit die Kosten der Schadensbehebung vom 
Auftragnehmer zu tragen sein werden? 
Fa 1 1 s ne in I we 1 che Konsequenzen werden Sie ziehen I um so 1 che 
Fehler in Zukunft zu vermeiden?" 

Bei dem ausgeführten Is07ierungskonzept handelt es sich um ein 
bei den (jsterreichischen und Deutschen Bundesbahnen langjährig 
erprobtes und dem Stand der Technik im Eisenbahnbrückenbau ent
sprechendes System, wesha7b auszuschließen ist, daß dieses Kon

zept für den Schaden verantwortlich ist. Nach Angabe der HL-AG 
handelt es sich hiebei eindeutig um einen Gewährleistungsfal7, 
für welchen der Auftragnehmer aufzukommen hat. 

Zu Frage 3: 
"Ist dami t der Fert i gste 71 ungstermi n für di e Umfahrung Innsbruck 
gefährdet? 
Wenn ja, welche kostenmäßigen Auswirkungen, volkswirtschaftlich 
gesehen, hat diese?" 
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Aus heutiger Sicht ist durch die Schadensbehebung der Fertig

stellungstermin der Umfahrung Innsbruck nicht gefährdet. 
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